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41 Zusammenfassung 

Die Firma Ziegler Holding GmbH betreibt einen Umschlagplatz für 
Holz und Container auf dem Gelände des bisherigen Kfz-Umschlagplatzes in Wiesau.  

Für unser beratendes Ingenieurbüro bestand die Aufgabe, die Lärmimmissionen durch das geplante 
Vorhaben zu ermitteln und die schallschutztechnische Verträglichkeit mit den umliegenden schüt-
zenswerten Nutzungen zu untersuchen und zu bewerten. 

Der vorliegende Bericht behandelt die Baustellenlärmimmissionen bei der geplanten Errichtung der 
aktiven Lärmschutzeinrichtung (Lärmschutzwand) entlang der westlichen Grundstücksgrenze.  

1.1 Ergebnis 

1.1.1 Baustellenlärm 

Die Lärmimmissionen durch das Herstellen der Bohrpfahlgründung halten die Immissionsrichtwerte 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) nicht ein. 

Während der Herstellung der Bohrpfahlgründung ergeben sich Überschreitungen der Richtwerte 
der AVV Baulärm für Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen von IRW = 60 dB(A) im 
ungünstigsten Fall (Fl.-Nrn. 1757/4 und 1758/3) um bis zu 9 dB(A) und erreichen maximal einen 
Beurteilungspegel von LrA = 69 dB. 

Damit besteht zumindest keine konkrete Gesundheitsgefahr, da ein energieäquivalenter Dauer-
schallpegel von 70 dB(A) nicht erreicht wird. Für die Gesamtlärmbetrachtung (Verkehrs- und Bau-
stellenlärm) ergibt sich im ungünstigsten Fall ein Pegel von LrA = 70 dB, welcher den Schwellwert für 
das Vorliegen einer möglichen Gesundheitsgefährdung nicht überschreitet. 

Die durchgeführten Berechnungen betrachten vier örtlich verschiedene Baustellenabschnitte, da 
die Lärmschutzwand auf einer Länge von L = 529 m erstellt wird. Die tägliche Betriebszeit der Bau-
stelle ist dabei in Abschnitt 1 und 2 auf 6 h, in Abschnitt 3 auf 5,5 h und in Abschnitt 4 auf 5 h wäh-
rend der Tagzeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu beschränken. Die Lage der Abschnitte ist aus der 
Anlage 1.2 dieses Berichtes ersichtlich. 

Eine weitergehende Beschränkung erscheint nicht sinnvoll. Insgesamt werden 108 Bohrpfähle zu 
erstellen sein. Wir gehen davon aus, dass die Erstellung eines Bohrpfahles einer Tiefe von ca. 8 m 
mittels eines Großdrehbohrgerätes ca. 1 h in Anspruch nimmt (Bohren einschl. Nebenarbeiten z. B. 
Armierung etc.). Voraussichtlich wird maximal ein Bohrgerät zum Einsatz kommen. 

Um die Baustellenlärmimmissionen auf das Niveau der Verkehrslärmimmissionen zu reduzieren 
(maximal 65 dB(A) tagsüber) wäre eine Verkürzung der täglichen Baustellenbetriebszeit auf 2,5 h 
erforderlich. 

Die o. a. Beurteilungspegel ergeben sich im ungünstigsten Fall (kürzeste Entfernung zum Immission-
sort). Mit größerer Entfernung sinkt der Beurteilungspegel.  Mit einer Entfernung von ca. 72 m zum 
Immissionsort reduziert sich der Beurteilungspegel auf den maximal vorherrschenden Verkehrs-
lärmpegel von LrA = 66 dB. Damit ergibt sich eine Abschnittslänge von ca. 120 m, auf der ca. 24 Bohr-
pfähle erstellt werden. Für eine tägliche Baustellen-Betriebszeit von 6 h beschränkt sich der Zeit-
raum, in welchem der vorherrschende Verkehrslärmpegel durch das Herstellen der Bohrpfahlgrün-
dung überschritten wird auf maximal 4 Tage. Bei einer täglichen Betriebszeit von 5 h liegt der Zeit-
raum in welchem der vorherrschende Verkehrslärmpegel überschritten wird bei 5 Tagen. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Immissionsorte der AVV Baulärm bei Gebäuden 0,5 m vor 
dem geöffneten Fenster eines Aufenthaltsraumes liegen. Für ein teilgeöffnetes Fenster (gekippt) 
kann überschlägig eine Pegelminderung von ca. 10 bis 15 dB angesetzt werden. Im Raum ergibt sich 
damit im ungünstigsten Fall ein Innenpegel von ca. 59 dB(A) für ein gekipptes Fenster (Pegelminde-
rung 10 dB). 
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5Ein sinnvoller Betrieb der Baustelle zur Nachtzeit ist u. E. nicht 
möglich und wurde nicht explizit untersucht. 

Die Beurteilungssituationen sind aus der Anlage 1 dieses Berichtes ersichtlich. 

Es sind folgende Maßnahmen zu treffen: 

 Die eingesetzten Baumaschinen müssen mindestens der 32. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV) ent-
sprechen. 

 Die tägliche Einwirkzeit lärmrelevanter Emittenten ist in den Baustellenabschnitten 1 und 2 auf 6 h 
tagsüber von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu beschränken. Die Lage der Abschnitte ist in der Anlage 1.2 
des der schalltechnischen Untersuchung 474_27 des Ingenieurbüros abConsultants GmbH definiert. 

 Die tägliche Einwirkzeit lärmrelevanter Emittenten ist im Baustellenabschnitt 3 auf 5,5 h tagsüber von 
07:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu beschränken. 

 Die tägliche Einwirkzeit lärmrelevanter Emittenten ist im Baustellenabschnitt 4 auf 5 h tagsüber von 
07:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu beschränken. 

 Die Anwohner sind vor dem Einsatz des Bohrgerätes zu informieren. In Abstimmung mit den Anwoh-
nern kann von den o. a. Festlegungen zu den Betriebszeiten abgewichen werden.  

 Die Schallleistungspegel der Baumaschinen dürfen folgende Pegel nicht überschreiten: 

Vorgang Schallleistungspegel LwA in dB mit 

Zuschlag. für Impulshaltigkeit 

Tägl. Betriebszeit 

Bohrbetrieb (Großdrehborgerät, ohne Leerlauf) 121 144 min 

Flaschenrüttler 109,5 48 min 

Transportbetonmischer (Entladen) 114 120 min 

Tabelle 1: Schallleistungen und Betriebszeiten der Vorgänge 

 Eine weitere Reduzierung der Lärmimmissionen durch Einsatz von Geräten mit geringeren Schallleis-
tungspegeln ist anzustreben. 

 Grundsätzlich sind als lärmarm gekennzeichnete Geräte einzusetzen (z. B. Umweltzeichen „Blauer En-
gel“). 

 Die Baumaschinen dürfen nicht im Leerlauf betrieben werden (Einschließlich PKW, LKW). Bei Einsat-
zunterbrechungen sind die jeweiligen Maschinen abzuschalten. 

 Materialien und Hilfsmittel sind so zu handhaben, dass Werfen und Fallenlassen von Gegenständen 
vermieden wird. 

 Baustellenmitarbeiter sind im Hinblick auf Lärmvermeidung zu unterweisen und durch die Bauleitung 
zu überwachen. 

 Baumaßnahmen wie das Auswechseln von Gleisanlagen, Aufbringen von Fahrbahnbelag sind nur so-
weit zulässig, sofern sie in Bereichen hinter der fertiggestellten aktiven Lärmschutzeinrichtung statt-
finden.  
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61.1.2 Verkehrslärm 

Die Verkehrslärmimmissionen in der Umgebung der Baustelle wur-
den basierend berechnet. Dabei haben sich Pegel von maximal LrA = 66 dB an den, auch für die 
Baustellenlärmimmissionen relevanten, Immissionsorten ergeben. 

Aufgrund der hohen Vorbelastung wurden die Immissionsrichtwerte der AVV-Baulärm entspre-
chend der Vorbelastung auf projektspezifische Richtwerte erhöht. 

Die Beurteilungspegel der Verkehrslärmimmissionen sind aus der Anlage 1 dieses Berichtes ersicht-
lich. 

1.1.3 Baustellenlärmkonzept 

Für die Überwachung der Baustellenlärmimmissionen schlagen wir folgendes Konzept vor: 

1.1.3.1 Messung der Baustellenlärmimmissionen 

An den in Abstimmung mit den Beteiligten in Abhängigkeit vom Baustellenbetrieb festgelegten Im-
missionsorten werden die Schalldruckpegel der Lärmimmissionen nach dem Verfahren der 
AVV Baulärm erfasst. Die Messgeräte entsprechen dabei den Vorgaben der AVV Baulärm und wer-
den dementsprechend vor und nach den jeweiligen Messungen kalibriert. 

Um Störungen der jeweiligen Anwohner durch die Messvorgänge zu vermeiden, wird entsprechend 
6.3.2 der AVV Baulärm ein geeigneter Messpunkt außerhalb der Gebäude gewählt und der Schall-
druckpegel entsprechend Anlage 1 der AVV Baulärm am Immissionsort berechnet. Die Immission-
sorte werden entsprechend der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zum Baustellenlärm 
gewählt. Dabei sind die ungünstigsten Immissionsorte herauszugreifen. Bei Erfordernis wird der 
Umgriff der Messungen in Abstimmung mit den Beteiligten erweitert. Die Koordination der Betei-
ligten obliegt dabei dem Baustellenmanagement. 

Am Ersatzmesspunkt ist mittels Stativ in einer Höhe von mindestens 6 m über OK Gelände zu mes-
sen. Dies entspricht der Oberkante des 1. Obergeschoßes.  

Alternativ zum Verfahren der AVV Baulärm kann die Schallausbreitung auch nach dem Verfahren 
der DIN ISO 9313-2:1999 berechnet werden, um komplexere Ausbereitungsbedingungen zu berück-
sichtigen. 

Die Dauer der Messungen richtet sich entsprechend 6.4.2 der AVV Baulärm nach der Regelmäßigkeit 
der einzelnen Geräusche. Es werden Zeitabschnitte gewählt an denen die Baumaschinen unter nor-
malen Arbeitsbedingungen betrieben werden (AVV Baulärm 6.4.1). 

Unter Berücksichtigung der Betriebsdauer der protokollierten Betriebsdauer der jeweiligen Vor-
gänge berechnet sich nach 6.7.2 AVV Baulärm der Beurteilungspegel der Baustellen-Lärmimmissio-
nen. 

Bei Erfordernis kann die Geräuschsituation digital aufgezeichnet werden. Ein Kalibriersignal ist je-
weils als eigene Messung mit aufzuzeichnen, so dass eine Reproduktion der Geräuschsituation mög-
lich ist. 

Das Verfahren ermöglicht eine kurzfristige Reaktion auf sich abzeichnende Überschreitungen der 
Richtwerte der AVV Baulärm und damit die Anpassung von Baustellenabläufen um eine Einhaltung 
des Schutzzieles zu ermöglichen. 
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71.1.3.2 Messung der Fremdgeräusche 

Vor Beginn der Bautätigkeit wird eine die Umgebungslärmsituation 
(Verkehrslärm, Anlagenlärm) erfasst, um bei Erfordernis eine Fremdgeräuschkorrektur der ermittel-
ten Wirkpegel der Baulärmimmissionen zu ermöglichen. 

Die Fremdgeräuschsituation ist zusätzlich, soweit möglich, im Rahmen der jeweiligen Messtermine 
zu erfassen. Falls dies aufgrund laufender Baustellentätigkeiten nicht möglich ist, werden Fremdge-
räusche während der Messungen markiert. Erforderlichenfalls wird die Messung während überla-
gernder Fremdgeräuscheinwirkungen pausiert.  

1.1.3.3 Zugänglichkeit 

Im Vorfeld der Messungen ist durch das Baustellenmanagement oder seine Beauftragten dafür zu 
sorgen, dass die Umgebung der Baustelle für die an den Messungen Beteiligten frei zugänglich ist. 
Um die Zugänglichkeit und damit auch den Messablauf zu erleichtern werden die Messpunkte so-
weit möglich auf öffentlich zugänglichen Flächen vorgesehen, und nach dem vorstehend beschrie-
benen Verfahren aus den Messergebnissen an diesen Ersatzmesspunkten die Beurteilungspegel an 
den jeweiligen Immissionsorten berechnet.  

Die Anwohner der Baustelle sind durch das Baustellenmanagement oder seine Beauftragten dar-
über zu informieren, dass baustellenbegleitend Lärmmessungen in der Umgebung der Baustelle 
stattfinden. 

1.1.3.4 Auswertung 

Die Auswertung der Messungen erfolgt entsprechend der AVV Baulärm. Im Anschluss an die jewei-
ligen Messungen wird ein Messbericht nach 6.8 der AVV Baulärm erstellt. Das Messprotokoll enthält 
alle Messwerte, Angaben über Art und Zahl der Baumaschinen und ihre Betriebsdauer, über den Ort 
der Messung (Eintrag im Lageplan), die Zeit der Messung und die benutzten Messgeräte. Besondere 
Merkmale des Geräusches werden angegeben, z. B. gleichbleibender oder pulsierender Verlauf, her-
vortretende Töne, Fremdgeräusche, Wind- und Witterungsverhältnisse. 

Der Messbericht wird nach Abschluss des jeweiligen Messzyklus in digitaler Form im pdf-Format 
erstellt und per Email an das Baustellenmanagement übergeben. 

1.1.4 Erschütterungen 

Zum Erstellen der Fundamente werden Großdrehbohrgeräte eingesetzt um Erschütterungen wie 
z. B. durch die Einbringung von Rammrohren ausgelöst, zu vermeiden. Vor Baubeginn wird im Rah-
men einer Beweissicherung zudem die Gebäude-Bestandssituation erhoben.  

Während der Bauzeit werden noch mögliche Erschütterungen an den relevanten Gebäuden erfasst 
und dokumentiert. 
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81.1.5 Ansprechpartner 

Ansprechpartner zum Baustellenbetrieb, Informationen zum Bau-
stellenbetrieb: 

In Abstimmung mit den Beteiligten wird bis spätestens sechs Wochen vor Beginn der Bautätigkeiten 
ein verantwortlicher und während des Baubetriebes jederzeit telefonisch erreichbarer Baustellen-
manager benannt und den betroffenen Anwohnern bekanntgegeben. 

Vohenstrauß, 06.08.2019 

Sachbearbeiter: 

 Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA) – Mitglied der 

Fachausschüsse „Bau- und Raumakustik“ sowie „Lärm: Wir-

kungen und Schutz“   

 Verein deutscher Ingenieure (VDI) – Mitglied der Fachbereiche 

„Lärmminderung“, „Bautechnik“ „Energiewandlung und -an-

wendung“ sowie „Value Management und Wertanalyse“  

 Ingenieurkammer Hessen (IngKH) – Nachweisberechtigter für 

Schallschutz  

 Eingetragen in der Liste der Beratenden Ingenieure der Bayeri-

schen Ingenieurkammer Bau  

 Mitglied im BUNDESVERBAND DEUTSCHER BAUSACHVER-

STÄNDIGER e. V. - BBauSV 

Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl 

Eine auszugsweise Wiedergabe, Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Berichtes ist nur mit Zustimmung des Autors zulässig. 
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92 Situation und Aufgabenstellung 

Die Firma Ziegler Holding GmbH betreibt einen Umschlagplatz für 
Holz und Container auf dem Gelände des bisherigen Kfz-Umschlagplatzes in Wiesau.  

Für unser beratendes Ingenieurbüro bestand die Aufgabe, die Lärmimmissionen durch das geplante 
Vorhaben zu ermitteln und die schallschutztechnische Verträglichkeit mit den umliegenden schüt-
zenswerten Nutzungen zu untersuchen und zu bewerten. 

Der vorliegende Bericht behandelt die Baustellenlärmimmissionen bei der geplanten Errichtung der 
aktiven Lärmschutzeinrichtung (Lärmschutzwand) entlang der westlichen Grundstücksgrenze. 

Abbildung 1: Lageplan ohne Maßstab /33/ 

Das geplante Vorhaben befindet sich auf den ehemaligen Flächen der Fa. Auto-Terminal Wiesau im 
östlichen Teil des Bahnhofs Wiesau. 

Im Westen grenzt der öffentlich zugängliche Bahnhof des Marktes Wiesau an. Die Flächen östlich 
des Vorhabens sind im Flächennutzungsplan der Gemeinde Wiesau als Industriegebietsflächen aus-
gewiesen. Aktuell soll nach Angaben der Gemeinde Wiesau der Bahnhofsbereich und der Bereich 
östlich der Industriestraße überplant werden. Dabei wird eine Bauleitplanung entsprechend der 
Darstellung im Flächennutzungsplan angestrebt. 

Im Bereich nördlich der Tonwerkstraße und östlich der Industriestraße befindet sich das Bebauungs-
plangebiet „GE Industriestraße Süd“. Der Bebauungsplan weist ein Gewerbegebiet (GE-Gebiet) aus. 
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Abbildung 2: Auszug aus Flächennutzungsplan /31/, ohne Maßstab 

Für den weiter nördlich anschließenden Bereich besteht kein Bebauungsplan. Die aktuellen Nutzun-
gen können mindestens als gewerbegebietstypisch angesehen werden (Holzverarbeitung, Bauge-
werbe, Möbelfertigung, Metallbau, Lager, Handel mit Porzellanartikeln, Handel mit Dekorationsar-
tikeln, Elektrotechnik u. weitere). Einzelne verstreute Wohnnutzungen finden sich auf den Parzellen 
Fl.-Nr. 985/3, Fl.-Nr. 981/4, Fl.-Nr. 968. 

Auf der Parzelle Fl.-Nr. 1040 (Fa. Streber Bau) befindet sich eine baulich mit den Betriebsgebäuden 
verbundene Wohnnutzung. Dieser Bereich wird daher entsprechend der Schutzwürdigkeit als Ge-
werbegebiet eingestuft. 
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11Hinsichtlich der Baustellenlärmimmissionen ist die Errichtung der 
geplanten aktiven Lärmschutzeinrichtung mit der Bohrpfahlgrün-
dung als schalltechnisch relevante Bauphase zu berücksichtigen. 

Insgesamt werden für die Fundamentierung 108 Bohrpfähle zu erstellen sein. Die in diesem Zusam-
menhang eingesetzten Baumaschinen sind unter Punkt 5.1 beschrieben. 

Auf eine Prognose der sonstigen Baumaßnahmen kann u. E. verzichtet werden, da davon auszuge-
hen ist, dass aufgrund der dann wirksamen Abschirmung durch die Lärmschutzwand die Anforde-
rungen der Baustellenlärmschutzverordnung /2/ eingehalten werden können. 
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123 Grundlagen 

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist 

/2/ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – Vom 
19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160) 

/3/ Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478), die zu-
letzt durch Artikel 83 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist. 

/4/ Richtlinie 200/14/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 8.Mai 2000 

/5/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) Vom 28. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
in Kraft getreten am 9. Juni 2017 

/6/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036) 

/7/ DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren vom Oktober 1999 

/8/ DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung", 
2002-07 (Ersatz für DIN 18005-1:1987-05) mit Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987 

/9/ DIN 1320:2009-12, Akustik - Begriffe 

/10/ VDI 2714, „Schallausbreitung im Freien“, 01.1988, zurückgezogen 2006-10; der VDI empfiehlt 
die Anwendung der DIN ISO 9613-2(1999-10) 

/11/ Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist 

/12/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV), Anlage 2 (zu § 4), Berechnung des Beurteilungspegels 
für Schienenwege (Schall 03) 

/13/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 4. Februar 1997 (BGBl. I S. 172, 
1253), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2329) geändert 
worden ist 

/14/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90, Ausgabe 1990, Stand: April 1990 

/15/ Richtlinien für die Anlage von Straßen, RAS, Teil: Querschnitte RAS-Q 96 

/16/ Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraße in der Baulast des Bundes - 
VLärmSchR 97 - vom 02.06.1997 

/17/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) Vom 28. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
in Kraft getreten am 9. Juni 2017 

/18/ DIN 1320:2009-12, „Akustik – Begriffe“ 

/19/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen, Hessi-
sches Landesamt für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 2, 2004 

/20/ Software SoundPLAN der Firma Braunstein und Berndt GmbH, Stand siehe Anlage 5, 
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/21/ Digitaler Katasterauszug, Vermessungsverwaltung Bayern 

/22/ Digitales Geländemodell, Vermessungsverwaltung Bayern 

/23/ Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von 
Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen Hessische Landesanstalt für Umwelt vom 
16.05.1995 

/24/ Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebs-geländen von Frachtzen-
tren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkte sowie weiterer typischer Ge-
räusche insbesondere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden 2005 

/25/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen Auftragge-
ber: Hessische Landesanstalt für Umwelt, Heft: 247, Jahr: 1998 

/26/ Österreichisches Umweltbundesamt, Forum Schall, Emissionsdatenkatalog, Stand 08/2016 

/27/ Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Geräuschemissionen von Baumaschinen, Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hes-
sen, Heft 2 

/28/ DELTA Acoustics & Vibration, Danish Acoustical Institute DK-2800 Lyngby 

/29/ Bebauungspläne „Industriestraße Süd“, Stand 22.10.2013, Industriegebiet Wiesauer Weiher 
Nord, Industriegebiet Wiesauer Weiher Ost 

/30/ Bebauungsplan Nr. 7 „Kowitzäcker“ der Marktgemeinde Wiesau, Stand 06.02.2007 

/31/ Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan Markt Wiesau, Vorabzug, Stand 07.2019 

/32/ Google Earth pro 

/33/ http://www.bayernatlas.de 

/34/ Bestandsvermessung Betriebsgelände und Umgebung, Vermessungsbüro Galileo IP, Altenstadt 
a. d. Waldnaab     

/35/ Schalltechnische Untersuchung 747_26 unseres Büros 

/36/ Verkehrszählung Basaltwerkstraße (automatisiert) durch unser Büro vom 07.12.2017 bis 
14.12.2017 

/37/ Handbuch für die Bemessung von Verkehrsanlagen, Forschungsgemeinschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 2001, Fassung 2005 

/38/ ZTV-Lsw06, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung 
von Lärmschutzwänden an Straßen (ZTV-Lsw 06), AllMBl. 2007 S. 209 

/39/ Mengengerüste Bahnlinie, DB-Netz AG 

/40/ BVerwG 4 CN 2.06, Urteil des 4. Senats vom 22.03.2007 

/41/ Ortseinsicht und Messung durch unser beratendes Ingenieurbüro am 27.01.2015 

/42/ Lageplan Betriebsgelände, Ingenieurbüro Erich Cramer, 82131 Gauting, Stand 07.2018 

/43/ Telefonat mit Hrn. Thomas Weiß, Geschäftsstellenleiter Hauptverwaltung und Bauwesen am 
08.10.2019 zur Gebietseinstufung der Immissionsorte  
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144 Anforderungen 

4.1 Baustellenlärm 

4.1.1 AVV Baulärm 

Für den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen gilt die Allgemeine Verwaltungsvor-schrift zum 
Schutz gegen Baulärm –  Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160) /2/. 
Diese legt Immissionsrichtwerte für die Baustellenlärm-Immissionen fest. 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwert 

Tag Nacht 

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen 

für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-

nal untergebracht sind (GI) 

70 dB(A) 70 dB(A) 

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind (GE) 65 dB(A) 50 dB(A) 

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen (MI, MK) 60 dB(A) 45 dB(A) 

Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (WA) 55 dB(A) 40 dB(A) 

Gebiete in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind (WR) 50 dB(A) 35 dB(A) 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten  45 dB(A) 35 dB(A) 

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm /2/ 

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 07.00 Uhr - 20.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum von 20.00 
Uhr - 07.00 Uhr, wobei zur Beurteilung nachts diejenige volle Nachtstunde heranzuziehen ist, die 
den lautesten Beurteilungspegel verursacht. 

Der Immissionsrichtwert ist überschritten, wenn der nach Nummer 6 in /2/ ermittelte Beurteilungs-
pegel den Richtwert überschreitet. Der Immissionsrichtwert für die Nachtzeit ist ferner überschrit-
ten, wenn ein Messwert oder mehrere Messwerte (Nummer 6.5 in /2/) den Immissionsrichtwert 
um mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Sind im Bebauungsplan Baugebiete festgesetzt, die den in Nummer 3.1.1 der AVV Baulärm /1/ auf-
geführten Gebieten entsprechen, so ist vom Bebauungsplan auszugehen. 

Weicht die tatsächliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage erheblich von der im 
Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung ab, so ist von der tatsächlichen baulichen Nutzung 
des Gebietes auszugehen.  

Ist ein Bebauungsplan nicht aufgestellt, so ist die tatsächliche bauliche Nutzung zugrunde zu legen. 

Gemäß § 4 der AVV Baulärm sollen bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr als 
5 dB(A) Maßnahmen zur Minderung der Geräusche angeordnet werden. Folgende Maßnahmen 
kommen dabei in Betracht: 

· Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle 
· Abschirmung der Baustelle 
· Maßnahmen an Baumaschinen 
· Verwendung geräuscharmer Baumaschinen 
· Anwendung geräuscharmer Bauverfahren 
· Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen 

Der Wirkpegel des Baulärms ist nach dem Takt - Maximalpegelverfahren (LAFTm5) mit einer Taktzeit 
von 5 Sekunden zu bilden. Zur Bildung des Beurteilungspegels sieht die AVV Baulärm /2/ unter Be-
rücksichtigung der durchschnittlichen täglichen Betriebsdauer der Baumaschinen folgende Zeitkor-
rekturen vor: 
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Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer in der Zeit von: Zeitkorrektur 

07 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 07 Uhr 

bis 2 ½ h bis 2 h 10 dB(A) 

über 2 ½ h bis 8 h über 2 h bis 6 h 5 dB(A) 

über 8 h über 6 h 0 dB(A) 

Tabelle 3: Zeitkorrekturen der AVV Baulärm 

Von der o. a. Zeitkorrektur weichen wir ab und verwenden im Sinne einer neueren Erkenntnisquelle 
das Verfahren der TA Lärm /5/. 

4.1.2 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschi-
nenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) /3/ gilt für Geräte und Maschinen, die nach Artikel 2 der 
Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates /4/ zur Verwendung im Freien 
vorgesehen sind. 

In Abschnitt 3 (§ 7) der Verordnung wird der Betrieb in Wohngebieten geregelt. Bestimmte Geräte 
und Maschinen (Anhang der 32. BImSchV) dürfen in reinen, allgemeinen und besonderen Wohnge-
bieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten (Erholungs-, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten für 
die Fremdenbeherbergung) sowie auf dem Gelände von Krankenhäusern und Pflegeanstalten an 
Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr (Nachtzeit) 
nicht betrieben werden. Ein Betrieb an Samstagen ist nicht ausgeschlossen. 

Im vorliegenden Fall ist sind die vorgenannten Regelungen nicht relevant, da die Baustelle nicht zur 
Nachtzeit (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr) betrieben wird und die relevanten Immissionsorte als Mischge-
biet einzustufen sind. 

Für Ruhezeiten im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 20 Uhr gelten zusätzliche Betriebsbeschränkungen 
für bestimmte Geräte und Maschinen1; diese sind für den Betrieb von Baustellen jedoch nicht rele-
vant. Die Einschränkungen der Betriebszeiten nach § 7 Abs. 1 der Verordnung gelten nicht für Bun-
desfernstraßen und Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes. 

Satz 1 des Abschnittes 3 gilt nicht für Bundesfernstraße und Schienenwege von Eisenbahnen des 
Bundes, die durch die in Satz 1 definierten Gebiete führen. 

Die betroffenen Maschinen sind im Anhang der Verordnung aufgeführt. Dabei handelt es sich über-
wiegend um Baumaschinen. Nach Landesrecht zuständige Behörden können im Einzelfall Ausnah-
men von den Einschränkungen zulassen (§ 7 Abs. 2 /3/), wenn dies im öffentlichen Interesse erfor-
derlich ist. Auch können entsprechend § 7 Abs. 3 und § 8 der 32. BImSchV weitergehende Regelun-
gen der Länder zum Schutz von lärmempfindlicher Nutzung und deren Ausnahmen erfolgen. 

1 Freischneider, Grastrimmer/Graskantenschneider, Laubbläser, Laubsammler, jeweils ohne Umweltzeichen nach Art. 7 
und 9 der Verordnung Nr. 1980/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.07.2000 
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165 Berechnungen 

5.1 Baustellenlärm 

Die Berechnungen beschränken sich auf die für die Errichtung der Lärmschutzwand relevante Schall-
quelle "Großdrehbohrgerät" zur Herstellung der Beton-Fundamente der Lärmschutzwand. Es wur-
den 4 örtlich verschiedene Bereiche berechnet, da sich die Lärmschutzwand auf einer Länge von ca. 
530 m von Norden nach Süden erstreckt. 

Mit dem Großdrehbohrgerät werden im Abstand von jeweils 5 Metern Bohrlöcher mit einer Tiefe 
von ca. 8 m erstellt. Wir gehen davon aus, dass ca. 108 Bohrpfähle zu setzten sind. Erfahrungsgemäß 
kann dabei davon ausgegangen werden, dass ca. 1 Bohrpfahl pro Stunde erstellt wird. 

Bei einer täglichen Betriebsdauer der Baustelle von 6 h kann eine Dauer von 18 Tagen für die Erstel-
lung der Bohrpfahlgründung abgeschätzt werden. 

Die Messdaten und deren Beschreibung, sowie die daraus gewonnenen Schallleistungspegel und 
die berücksichtigten Einwirkzeiten sind aus der Anlage 3 ersichtlich. 

Die Berechnungssituation mit Eintrag der angesetzten Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen ist 
in den Lageplänen in der Anlage 1 ersichtlich. 

Die immissionsrelevanten Ausgangs- und Berechnungsdaten sind in den o. a. Anlagen für die einzel-
nen signifikanten Geräuschquellen aufgelistet. In der Anlage 4 dieser Untersuchung ist der Rechen-
gang für die Berechnung der Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten wiedergegeben. 

Im EDV-Programm SoundPLAN können für jeden Emittenten so genannte „Tagesgänge“ berücksich-
tigt werden. Hier kann die Einwirkzeit eines jeden Emittenten zu jeder Stunde des Tages angegeben 
werden, wobei die Einwirkzeit in Sekunden, Minuten oder Einheiten pro Stunde bzw. prozentual 
dargestellt werden kann. Die Tagesgänge der jeweiligen Emittenten sind aus Anlage 3.2.2 ersicht-
lich. 

Aus den Einwirkzeiten für die jeweilige Teilzeit errechnet sich dann die Zeitkorrektur nach 

∆ LT = 10 * lg (TE/Ti) 

mit: 

 = Einwirkzeit des Emittenten in der Teilzeit 

 = Dauer der Teilzeit (nach z.B. 2 Stunden in der Ruhezeit von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr). 

Die Einwirkzeiten berücksichtigen jeweils den ungünstigsten Betriebszustand. 
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anschließend für den jeweiligen Beurteilungszeitraum (Tag, Nacht) 
aufsummiert und bilden den Gesamtbeurteilungspegel. Dieser wird dem Immissionsrichtwertanteil 
für die Teilfläche des Baugrundstücks gegenübergestellt. 

Die Immissionsorthöhe wird entsprechend der durchgeführten Vermessung im Sinne eines Ansatzes 
"auf der sicheren Seite" mit der Oberkante der jeweiligen Fenster festgelegt. Die Immissionsorthöhe 
für nicht vermessene Gebäude wird für die Berechnungen mit der Software SoundPLAN /20/ für das 
Erdgeschoss auf Geländehöhe +2,4 m, jedes weitere Stockwerk +2,8 m festgelegt. 

Abbildung 3: Beispiel: Emittentendokumentation in der Anlage 3: Schallquellen 

Neben der Bezeichnung der Schallquelle sind in der Dokumentation in der Anlage 3 die Lage des 
Schallquellenschwerpunktes, die Größe und die Zuschläge angegeben. Weiterhin ist, sofern vorhan-
den, das Oktavspektrum angegeben. 

In der Spalte „Tagesgang“ ist die Bezeichnung des Datensatzes für die Verteilung der Lärmemissio-
nen auf die unterschiedlichen Tageszeiten angegeben. 

Die Tagesgänge bzw. Betriebszeiten werden bei Anlagenlärmberechnungen und im Sport- und Frei-
zeitlärm verwendet, wenn Quellen nicht mit einer konstanten Schallleistung über 24 Stunden ab-
strahlen. 

Einige Bewertungsrichtlinien, wie die TA Lärm /5/, schreiben Ruhezeiten während des Tages vor, in 
denen Zuschläge auf die Teilpegel dieser Teilzeiten addiert werden müssen. Zuschläge für Zeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit werden entsprechend den Rechenvorschriften (z. B.: Nr. 6.5 TA Lärm) au-
tomatisch vom Rechenprogramm /20/ vergeben. 

Häufig wird, wie bei der TA Lärm nachts die lauteste Nachtstunde ausgewertet anstelle des Beurtei-
lungspegels über den ganzen Nachtzeitraum. 

Für jede Stunde ist deshalb die Information erforderlich, ob eine Schallquelle in Betrieb ist oder 
nicht, oder ob sie teilweise in Betrieb ist. Der Fall „teilweise in Betrieb“ kann unter-schiedlich defi-
niert werden: 

Man kann sagen, eine Schallquelle ist zu 50 % in Betrieb oder 30 Minuten je Stunde, oder 1800 
Sekunden je Stunde. Wenn z. B. der Tagesgang in „Zahl der Ereignisse je Stunde“ angeben wird, 
bezieht sich der Emissionspegel auf die Einheit 1 Ereignis je Stunde (z. B. eine Fahrbewegung pro 
Stunde bei Parkplätzen oder LKW-Fahrten). 

Tagesgänge können in den nachfolgenden Einheiten angegeben sein: 

• Minuten / Stunde 
• Sekunden / Stunde 
• Einheiten / Stunde 
• % 
• dB 

Beim dB-Tagesgang werden die Werte grundsätzlich auf den Schallleistungspegel der Quelle aufad-
diert. Negative Werte bedeuten eine Reduktion, z. B. um -15 dB für nachts reduzierte Schallleistun-
gen. 

Name der Schallquelle Name des Emissions-
spektrums der Quelle

Nr. des Tagesganges

Nr. des Emissionsspektrums 

Name des Tagesganges
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Abbildung 4: Beispiel die Darstellung eines Tagesganges in der Anlage 3 

Aus den o. a. „Tagesgängen“ ergibt sich die in der Anlage 4 unter den Spalten „dLw“ aus-gewiesene 
Zeitkorrektur für den Bezugszeitraum „Tag“ und für den Bezugszeitraum „Nacht“: 

Abbildung 5: Zeitkorrektur für das o. a. Beispiel (Anlage 4) 

Die Zeitkorrektur „dLw“ berechnet sich dann aus dem Mittelwert der im Tagesgang ausgewiesenen 
Bezugsgröße, im o. a. Beispiel ergibt sich ein Mittelwert für den Zeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 
Uhr von 24 Minuten pro Stunde. Logarithmiert ergibt sich eine Zeitkorrektur von dLw = -7,3 (s. ). 

Weiterhin werden in der Dokumentation in der Anlage 3 die Daten der jeweiligen Schallquellen kon-
kretisiert: 

Nr. des Tagesgangs Name des Tagesgangs
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Abbildung 6: Beispiel für ein "Emissionsspektrum" mit Beschreibung des Emissionsansatzes zur Darstellung in der 
Anlage 3 

Nachfolgend sind angewandte Rechenverfahren und Richtlinien für die in der Anlage 3 aufgeführten 
Schallquellen beschrieben: 

5.1.1.1 Großdrehbohrgerät 

Nach /25/ von einem Schallleistungspegel von LWA = 116 dB aus. Die Impulshaltigkeit berücksichti-
gen wir mit einem Zuschlag von KI = 6 dB, so dass sich insgesamt ein Schallleistungspegel von 
LWA,FTm5 = 121 dB ergibt. 

Wir berücksichtigen eine Einwirkzeit von TE = 40 % der Baustellenbetriebszeit (6 h) für den Bohrvor-
gang und Nebenvorgänge.  

5.1.1.2 Flaschenrüttler 

Für das Verdichten des Betons kann zusätzlich ein Flaschenrüttler eingesetzt werden /27/ von einem 
Schallleistungspegel von LWA = 106,5 dB aus. Die Impulshaltigkeit berücksichtigen wir mit einem Zu-
schlag von KI = 3 dB, so dass sich insgesamt ein Schallleistungspegel von LWA,FTm5 = 109,5 dB ergibt. 

Wir berücksichtigen eine Einwirkzeit von TE = 2 min pro Entladung eines Transportbetonmischers (4 
Entladungen pro Bohrpfahl, 6 Bohrpfähle pro Tag). 

Nummer des Spektrums 
Name des Spektrums
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205.1.1.3 LKW, Transportbetonmischer 

Für die Berechnung der Lärmimmissionen durch die Lkw-Fahrten 
zum Abtransport des Bohr-Aushubes und durch die Fahrten der Transportbetonmischer wurde eine 
Linienschallquelle entlang der Fahrstrecken angesetzt. Ein Wendevorgang wurde berücksichtigt. Die 
Lage der Fahrstrecke ist der Anlage 1 dieser Untersuchung zu entnehmen. 

Die Lkw-Fahrstrecken wurden in Anlehnung an die TÜV Hessen Studie /24/ aus dem Jahr 2005 be-
rücksichtigt. 

Dort beträgt der längenbezogene Schallleistungspegel, abhängig von der Antriebsleistung für ein 1-
Meter-Wegelement für eine überschlägige Berechnung (Maximalansatz):  

L'WA = 63 dB/m Antriebsleistung > 105 kW  Lkw > 7,5t  

L'WA = 62 dB/m Antriebsleistung < 105 kW  Lkw < 7,5t 

Der o. a. Ansatz berücksichtigt einen ungünstigen Betriebszustand (Beschleunigen, s. Tabelle 8, 
Spalte 2). Neuere Erkenntnisse ergeben sich aus dem Emissionsdatenkatalog der Österreichischen 
Umweltbundesamtes vom August 2016 /26/. Dort ist die beschleunigte Vorbeifahrt eines LKW mit 
L'WA = 62 dB/m angegeben. 

Für detailliertere Betrachtungen können die jeweiligen Fahrzustände entsprechend der nachfolgen-
den Tabelle angesetzt werden: 

Vorgang Schallleistung L'WA in dB 

TÜV Hessen Studie /24/ Ansatz analog /26/ 

Beschleunigen 0-10 m 63,0 62,0 

Beschleunigen 10-20 m 63,2 62,2 

Beschleunigen 20-30 m 62,6 61,6 

Beschleunigen 30-40 m 61,8 61,8 

Gleichförmige Vorbeifahrt 60,3 59,3 

Verzögern  0-10 m 57,1 56,1 

Verzögern 10-20 m 56,8 56,8 

Verzögern 20-30 m 56,2 55,2 

Verzögern 30-40 m 56,2 55,2 

Zurückstoßen 99,0 98,0 

Tabelle 4:  Schallleistungspegel der Fahrzustände 

Im Sinne eines Maximalansatzes wird hier nur der Schallleistungspegel von L'WA = 62 dB/m berück-
sichtigt (s. Tabelle 4, Spalte 3). 

Der für die betrachtete Fahrstrecke berechnete Mittelungspegel an den Immissionsorten bezieht 
sich auf eine Lkw-Fahrt pro Stunde. Daher wurde für jede Fahrtstrecke eine Korrektur durchgeführt, 
um die tatsächliche Fahrthäufigkeit auf der jeweiligen Fahrtstrecke zu berücksichtigen. Die Korrek-
tur errechnet sich nach folgender Formel: 








 


raumBezugszeit

FahrtenLKW
dL log10  in dB. 

Die Berechnung der Teilbeurteilungspegel für die betrachtete Fahrstrecke erfolgt dann nach der 

Formel: dLLL mri 

Es wurden pro Bohrpfahl 8 LKW-Fahrten berücksichtigt (4 x Aushub, 4 x Transportbeton). Für die 
Berechnung mit dem Programm „SoundPLAN“ /20/ ergibt sich dL aus den Tagesgängen. Eine aus-
führliche Beschreibung der Emittenten und der angesetzten Tagesgänge (Fahrthäufigkeiten) sind 
der Anlage 3 dieser Untersuchung zu entnehmen. 
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215.1.2 Kurzzeitige Spitzenpegel 

Hier nicht relevant, da die Baustelle zur Nachtzeit nicht betrieben 
wird. 

5.2 Verkehrslärm 

Grundlagen siehe /35/.

5.3 Schallausbreitung 

5.3.1 Baustellenlärm 

Die Berechnung der Lärmimmissionen wurde unter Verwendung von Oktav- und Terzspektren 
durchgeführt. 

Für die Bodendämpfung wurde das Verfahren regulärer Bodeneffekt aus /7/, Punkt 7.3.1 verwen-
det. 

Eine meteorologische Korrektur (Cmet) wurde nicht berücksichtigt, da richtliniengemäß kein Lang-
zeit-Mittelungspegel zu bestimmen ist.  

5.3.2 Verkehrslärm 

Für die Verkehrslärmberechnungen wurden in /35/ die Ausbreitungsbedingen entsprechend der je-
weiligen Richtlinien (Schall03, RLS 90) angewandt wobei im Fall der RLS90 abweichend von der 
Richtlinie Reflexionen bis zur 3. Ordnung berücksichtigt wurden. 

Die Berechnungen zur Schallausbreitung sind in der Anlage 4 dokumentiert. 
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226 Qualität und Sicherheit der Prognose 

Qualität der Eingangsdaten und der Modellierung:  

Der Unsicherheitsfaktor für die Prognose wird im Wesentlichen durch die Unsicherheit bei den Ein-
gangsgrößen und bei der Schallausbreitung bestimmt: 

- Unsicherheiten der Emission (Eingangsdaten) 

- Unsicherheiten der Transmission (Ausbreitung und Berechnungsmodell) 

Im vorliegenden Fall wurden die Eingangsdaten der Emission (Schallleistungspegel) aus aufgeführ-
ten Literaturangaben, vergleichbaren Projekten sowie eigenen Messungen unter Berücksichtigung 
der vorgesehenen Lärmminderungsmaßnahmen abgeleitet. 

Grundsätzlich wurden bei der Ermittlung der Schallemissionen konservative Ansätze im Hinblick ei-
ner oberen Abschätzung (worst case) berücksichtigt, z.B. Schallleistungspegel für die typisierende 
Vorbelastung, die nach dem derzeit praktizierten Stand der Lärmminderungstechnik deutlich über-
schritten werden. Die Gesamtbelastung der untersuchten Geräusche, angegeben als A-bewertete 
Mittelungspegel an den Immissionsorten, sind daher „auf der sicheren Seite liegend“ berechnet. 

Bei entsprechender baulicher Umsetzung der zugrundeliegenden Planung ist davon auszugehen, 
dass unter Berücksichtigung der o. g. Sicherheiten die hier herangezogenen Emissionskennwerte an 
der oberen Grenze der jeweiligen Vertrauensbereiche liegen. 

Die Qualität der aus Literaturstudien, Herstellerangaben sowie früheren Untersuchungen übernom-
menen Daten lässt sich dabei nur schwer allgemein quantifizieren, da hierzu nicht in jedem Fall Da-
ten vorliegen. Im Regelfall resultieren die schalltechnischen Daten jedoch aus einer Vielzahl von 
Emissions- und Immissionsmessungen, so dass die Genauigkeit der Daten mit wachsender Anzahl 

an Messdaten um den Faktor √� zunimmt. 

Darüber hinaus wurden bei vergleichbaren Projekten immer wieder aus Emissionsmessungen mit 
anschließender Schallausbreitungsberechnung ermittelte Beurteilungspegel mit aus Immissions-
messungen ermittelten Beurteilungspegeln für ausgewählte Immissionsorte verglichen. Da diese 
Vergleiche eine gute Übereinstimmung ergaben, ist davon auszugehen, dass die Emissionsanteile 
und damit auch die Immissionsanteile der verschiedenen Anlagenteile mit vertretbar geringer Un-
sicherheit behaftet sind. 

Statistische Sicherheit: 

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches Maß für 
die Qualität der Aussage lässt sich u. a. nach Veröffentlichungen des Landesumweltamtes Nord-
rheinwestfahlen aus nachfolgenden Teilunsicherheiten ermitteln. 

���� = ���
� + �����

�  mit ���
� + ��

�

Dabei ist: 

���� Gesamtstandardabweichung 

�� Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten 

����� Standardabweichung der Unsicherheit des schalltechnischen Ausbreitungs- bzw. Berech-

nungsmodells 

�� Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Herstellung 
von Anlagen/Bauteilen etc. 

�� Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestimmung der Emissions-
kennwerte 
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23Die angegebenen Zusammenhänge gelten nur unter der Annahme 
normalverteilter Immissionspegel, die im Regelfall gerechtfertigt 
ist. Lage und Breite der Verteilungsfunktion wird dabei durch den ermittelten Beurteilungspegel Lr

und ���� bestimmt. 

Die Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten liegt häufig zwischen �� = 1,3 dB für 
Messverfahren der Genauigkeitsklasse 1 und zwischen �� = 3,5 dB für Messverfahren der Genauig-
keitsklasse 2 und wird hier mit 2 dB angenommen, sofern in den zugrundeliegenden Quellen nicht 
anderes angegeben ist. 

Hinsichtlich Schallausbreitungsrechnung werden in DIN ISO 9613-2 geschätzte Abweichungen als 
tatsächliche Schwankung der Immissionspegel bei näherungsweise freier Schallausbreitung angege-
ben. Daraus lassen sich die Standardabweichungen für ����� wie folgt ableiten: 

Mittlere Höhe in m Abstand 

0 m – 100 m 100 m – 1000 m 

0 m – 5 m ����� = 1,5 �� ����� = 1,5 ��

5 m – 30 m ����� = 0,5 �� ����� = 1,5 ��

Tabelle 5: Standardabweichung �����

Für typische Fälle lässt sich daraus eine Gesamtstandardabweichung ���� von etwa 2 dB ableiten. 

Da eine Bodendämpfung auch bei der Berechnung der Vorbelastung für die Kontingentierung nicht 
berücksichtigt wurde, ist davon auszugehen, dass die o. a. Standardabweichung minimiert werden 
kann. 

In Fällen bei denen als Eingangsdaten lediglich Mittelwerte und keine oberen Grenzwerte bzw. Ab-
schätzungen des Vertrauensbereiches herangezogen werden, lässt sich die Aussagesicherheit der 
Beurteilungspegel über die Gesamtstandardabweichung für maßgebliche Wahrscheinlichkeits-
Quartile (Signifikanzniveau) angeben. Für den Immissionsschutz ist dabei die obere Vertrauens-
grenze LO, unterhalb derer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit alle auftretenden Immissions- 
bzw. Beurteilungspegel liegen, maßgeblich. So liegen für normalverteilte Größen alle Pegel mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 90 % unterhalb: 

�� = �� + 1,28 ���� ��

mit 

�� obere Vertrauensgrenze des Beurteilungspegels 

�� mittlerer Beurteilungspegel (als Prognose aus mittleren Emissionsdaten) 

���� Gesamtstandardabweichung 

Für den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschätzungen im Sinne einer konservativen 
oder worst case-Betrachtung angesetzt werden, entspricht der so prognostizierte Beurteilungspegel 
direkt der oberen Vertrauensgrenze ��. Ein weiterer Zuschlag gemäß dem o. a. Zusammenhang ist 
somit nicht mehr erforderlich. 

Im vorliegenden Fall kann unter Berücksichtigung der o. a. konservativen Ansätze und Vorausset-
zungen überschlägig eine Prognosesicherheit von +0/-2 dB(A) abgeschätzt werden. 

7 Nomenklatur 

Pegel werden im vorliegenden Bericht in dB (Dezibel) angegeben. Entsprechend /18/ werden Fre-
quenz- bzw. Zeitbewertungen der Pegel vorzugsweise im Index des jeweiligen Pegels angegeben 
(z. B. LAFTm,5). Die Schreibweise mit dB(A) wird soweit als möglich vermieden und nach Möglichkeit 
nur angewandt, wenn kein Formelzeichen angegeben ist, bzw. wenn dies in Richtlinien 
(z. B. TA Lärm) oder Quellen (z. B. Bay. Parkplatzlärmstudie) angegeben ist. 
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Anlage 1.2: Lagepläne Schallquellen für Berechnungsabschnitte 
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Hinweis zur Spalte „K0“ : 

 im Ausdruck „Liste der Emittenten“ (Anlage 3) K0   K zur Berücksichtigung der Abstrahlung in den Viertelraum für Ausbreitung nach DIN ISO 9613-

2 (K = 3 dB(A) für Wände, K = 0 dB(A) für Dächer)  

 im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“ (Anlage 4) setzt sich K0  wie folgt zusammen: 

1. Für Quellen ohne Schalldämmspektrum (Summenpegel): 

K = 3 dB(A) für Wände, K = 0 dB(A) für Dächer und 

Zuschlag für Bodenreflexion nach DIN ISO 9613-2 „Alternatives Verfahren“ 

2. Für Quellen mit Schalldämmspektrum: 

K = 3 dB(A) für Wände, K = 0 dB(A) für Dächer. Einen expliziten Zuschlag für Bodenreflexion gibt es in der DIN ISO 9613-2 „Allgemeines 

Verfahren“ nicht, da dort die unterschiedliche  Bodendämpfung im Quell-, Mittel- und Empfängerbereich frequenzspezifisch unterschiedlich 
berücksichtigt wird.  

Hinweis zur Spalte „s“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Entfernung zwischen Emittenten und Immissionsort. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Entfernung angegeben, da 
diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer 
gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch 
erstellt. 

Hinweis zur Spalte „Adiv“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlere Entfernungsminderung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Entfernungsminderung angegeben, da diese 
Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonder-
ten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „Agr“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlerer Bodeneffekt. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Bodendämpfung angegeben, da diese Schallquellen in 
Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokollta-
belle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „dLwZ“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Zeitkorrektur (10 lg(TE/TB), TE: Einwirkzeit, TB: Bezugszeit 
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48Hinweis zur Spalte „Abar“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlere Einfügedämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Einfügedämpfung angegeben, da diese Schallquellen 

in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokoll-

tabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.  

Hinweis zur Spalte „Aatm“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Dämpfung durch Luftabsorption ange-

geben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in 

einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf 

Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „Amisc“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlere sonstige Dämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere sonstige Dämpfung angegeben, da diese Schallquel-

len in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Proto-

kolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „Cmet“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

Mittlere meteorologische Korrektur. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine meteorologische Korrektur angegeben, da diese 
Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer geson-
derten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch 
erstellt. 
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